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Q 2: Württembergische Gewerbeordnung 1862: 
 
 
 

„Arbeit von Kindern. Die Verwendung von 
Schulkindern und jungen Menschen unter 18 
Jahren in Fabriken darf nur in einer Weise 
stattfinden, bei welcher dieselben an dem 
geordneten Besuche des Gottesdienstes und der 
Erfüllung der gesetzlichen Schulpflicht nicht 
gehindert und wobei für ihre Gesundheit, ihre 
körperliche Entwicklung und ihre religiöse und 
sittliche Erziehung und Ausbildung keine 
Nachteile zu besorgen sind.“ 

Handels- und Gewerbeblatt Württemberg Nr. 10/1862 –  
nach: Brigitte Digel, Kinderarbeit, in: Köhle-Hezinger, Christel /  Ziegler, Walter (Hrsg.), „Der glorreiche Lebenslauf unserer Fabrik“. Zur 
Geschichte von Dorf und Baumwollspinnerei Kuchen, Anton H. Konrad Verlag, Weißenhorn 1991, S.247 

Württembergische 
Gewerbeordnung , 1862 
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